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Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg 
 
Heidemarie Mundlos: „Politik gewinnt Glaubwürdigkei t zurück“ 
 
Hannover.  Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat heute in einem Beru-

fungsverfahren das Urteil des Braunschweiger Verwaltungsgerichts bestätigt, 

wonach die früheren SPD-Landtagsabgeordneten Ingolf Viereck und Hans-

Hermann Wendhausen die neben ihren Abgeordneten-Diäten ohne Gegenleis-

tung erhaltenen VW-Gehälter zurück zahlen müssen. Dazu erklärt die stellver-

tretende CDU-Fraktionsvorsitzende Heidemarie Mundlos: 

 

„Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt das Urteil. Damit ist klar: Die beiden frühe-

ren SPD-Landtagsabgeordneten haben gegen das Niedersächsische Abgeord-

netengesetz und damit gegen geltendes Recht verstoßen.  

 

Dieses Urteil bedeutet aber auch, dass die Politik ein Stück weit Glaubwürdig-

keit zurück gewinnt. Kein Mensch hat dafür Verständnis, wenn Abgeordnete 

von ihrem Arbeitgeber ihr altes Gehalt weiter beziehen, obwohl sie als Volks-

vertreter gewählt sind und vom Land entsprechend bezahlt werden.  

 

Der Niedersächsische Landtag hat mit seiner Klage gegen die Abgeordneten 

deutlich gemacht, dass er ein solches Verhalten nicht duldet. Damit ist der 

Schaden, den die SPD-Abgeordneten dem Ansehen des Landtags zugefügt 

haben, zum Teil wieder gut gemacht worden.“ 

 


